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Bekanntmachung
(Nr. 350/7. 16. B 5),

betreffend Regelung des Handels mit Werkzeug¬
maschinen durch Beschlagnahme, Mldepsi'cht und

Preisübrrwachung.
Vom 15. September 1916.

Die nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, das;
jede Uebertretnng . ivsrnnter auch verspätete oorr unvoll¬
ständige Meldung fällt , sowie jedes Anreizen zur Uebertre-
tung der erlassenen Vorschrift, soweit nicht nach den allge¬
meinen Strafgesetzten höhere Strafen verwirkt sind, nach
ß '9 Ziffer b des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 und >1 1 des Gesetzes, betreffend Abänderung
des Gesetzes über den Belagerunoszustand dom 11 De¬
zember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 815) ' ) oder Artikel 4
Ziffer 2-2> des Baverischcn Gesetzes über den Kriegszustand
vom 5. November 1912 in Verbindung mit der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Juli 1914 und dem Bayerischen Gesetz
tot 4. Dezember 1915, betreffend Aenderung des Gesetzes
über den Kriegszustand , bestraft wird

Auf die Verordnung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gefetzöl. S . 357) ixt Ver¬
bindung mit den ErgänzungLbekanntmachungen vom 9.
Oktober 1915 (Rrichs-Gefetzbl. S . 645) und 25. November
1915 (Reichs-Gefetzbl. S , 778) Z , aus die Verordnung gegen
übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 467) in Verbindung mit der Ergänzungsbc-
kanntmachung vom 23. März 1916 (Reichs-Gcsetzol 2.
184) *), sowie auf die Verordnung zur Fernhaltung unzu¬
verlässiger Personen vom Handel vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 603), wird besonders hineewiesen.

Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte
»der Mstrikte ein bei Erklärung -es Belagerungszustandes

oder während desselben vom Milrtärbefehlshaber im Interests
der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt oder
zU solcher Uebertretnng anffordert oder anreizt, soll, wenn
die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen,
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Nach 8 1 des Gesetzes dom 11. Dezember 1915 (ReichK-
Gesctzbl. S . 813) kann beim Vorliegen mildernder Umstände
auf .Hast oder auf Geldstrafe bis zu fünszehnhunderr Mark
erkannt werden.

-) Wer in einem im Kriegszustand erklärten Orte oder
Bezirke ein bei der Verhängung des Kriegszustandes oder

-ährend desselben von dem zuständigen obersten Militärbr-
fehlshaber zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erlassen»
Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretnng ausfaxdext »der
crmeizt, wird, wenn nicht die Ge,ehe eine schwerere Strafe
w.tdrohen» mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

3) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen vetwirkt sind, be¬
straft:

1. ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand bei-

sciteschafft, beschädigt voer zerstört, verwendet, ver¬
kauft oder kauft oder ein anderes BerüußernngS-
oder Enverbsgeschäft über ihn abschließt:

3. wer der Verpflichtung ,dic beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behändst«,
zumiderhandelt;

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausfuhr ungSbestimmnngen
zuwiderhandelt.

4)  Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark 02 er -mit einer dieser Strafen wird
bestraft:

1. wer für Gegenstände des tägliichen Bedarfs, insbr-
fondere für Nahrung?- und Futtermittel aller Art,
für ' rohe Naturerzeugniyc, Heiz-- und Leuchtstoffe,
sowie für Gegenstände des Kriegsbedarfs Preise fordert,
dir unter Berücksichtigung der gesamten Verhältnissei
insbesondere der Marktlage, einen übermäßigen Ge¬
winn enthalten, oder wer solche Preise sich oder
einem anderen gewähren oder versprechen läßt;



f' e.  nur © effett ßänbc  der unter Nr . 1 bezeichneten Art,
die von ihm zur Beräußerung erzeugt oder envorbe»
sind, zurütkhätt , um durch ihre Veräußerung einen
übermäßigen Gewinn zu erzielen;

! ' 3.  wer , um den Preis für Gegenstände der unter Nr.
1 bezeichneten Art zu steigern- Vorräte vernichtet,
ihre Erzeugung oder den Handel mit ihnen ei nw>rankt,
oder andere unlautere Machenschaften vornimmt;

4. wer an einer Verabredung oder Verbinvung teilnimmt,
die eine Handlung der in Nr. 1 bis 3 bezeichneten
Art zum Zwecke hat;

5. wer zu Handlungen der in Nv. 1 bis 3 bezeichneten
Art auffordert, anreizt oder sich zu Handlungen solcher
Art erbietet, soweit nicht nach den bestehenden Ge¬
setzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr. 1 ist die
Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des übermäßigen Ge¬
winns zu bemessen,der erzielt worden ist oder erzielt werben
sollte: übersteigt der Mindestbctrag zehntausend Mark, so ist
auf ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Umstände kann die
Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt
Werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte
erkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung bezieht,
ohne Unterschied ob sie dem Verurteilten gehören »der
nicht. Neben Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann ferner angeordnet werden ,daß die
Verurteilung des Schuldigen öffentlich bekanntzumachenist.

i.U : § 1.
Inkrafttreten der Anordnungen

der Bekanntmachung.
Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit

dem 15. September 1916 in Kraft . Mit ihrem Inkrafttreten
werden die bisher ergangenen Einzelverfügungcn über Be¬
schränkungen des Handels mit Werkzeugmaschinen un¬
gültig.

8 2.
Auffichtsstclle.

Zur Durchführung und Ueberwachnng der Anordnungen
dieser Bekanntmachung ist der Königlich Preußischen Feld¬
zeugmeisterei die Aussichtsstelle für Len Handel
mit Werkzeugmaschinen , Berlin  W . 15, Lietzen-
burgcr Straße 18—20, angegliedert worden.

An die Aufsichtsstelle sind alle Anfragen zu richten,
welche die Auslegung und Ausführung der Anordnungen
dieser Bekanntmachung betreffen.

8 3.
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Bekanntmachung betroffen sind die nachfolgen¬
den Gegenstände aller Art :' Drehbänke und Abstechbänke
für Krastbctrieb , Revolverbänke, Automaten , Fräsmaschi¬
nen , Hobel- und Shapingmaschinen , Bohrwerke und Bohr¬
maschinen zum Bohren von Löchern über 30 mm,  Kaltsägen,
Pressen , Stanzen und Schleifmaschinen.

§ 4.
Beschlagnahme.

Die im § 3 gekennzeichneten Gegenstände sind be¬
schlagnahmt  mit folgender Wirkung:

Eine Uebertragung des Eigentums (z. B . auf Grund
von Kauf, Werkvertrag , Tausch, Sicherungsübereiguung
usw.) oder eine Uebertragung des Gewahrsams
auf den Nichteigentümer (z. B . Vermietung , Verpfändung,
Verkaufskommission usw.), ausgenommen eine Uebertragumg
des Gewahrsams leoiglich zur Beförderung oder Ausbesse¬
rung des beschlagnahmten Gegenstandes, ferner jedwede die
Verpflichtung zu solchen Uebertragungen begründende Ver¬
einbarung ist verbaten , nichtig und strafbar , sofern nicht
di« Uebertragung

a)  turnt Erzeuger  urtmittel &ar auf freu Händler oder
Seldstverwender oder

d) vom Händler oder sonstigen Nichterzeuger unmittelbar
aus den Sclbstverwender oder

c) aus Grund eines allgemeinen oder besonderen Er¬
laubnisscheines

erfolgt oder zu erfolgen hat . Die Anträge auf Erteilung
eines Erlaubnisscheines sind an die Aussichtsstelle (8 2)
zu richten.

Eine Veräußerung von Rechten und eine Uebertragung
von Pflichten aus Vereinbarungen der im Abs. 2 gekenn¬
zeichneten Art ist ohne besonderen Erlaubnisschein verboten
und nichtig.

Erzeuger  im Sinne dieser Bekanntmachung ist nur
der Selbsthersteller der im 8 3 bezeichneten Gegenstände und
nur mit Bezffg aus seine eigenen Erzeugniffe.

Händler  im Sinne dieser Bekanntmachung ist nur
derjenige, der den .Handel mit den im 8 3 bezeichneten
Gegenständen gewerbsmäßig betreibt . Es kann einem Groß¬
händler die Rechtsstellung eines Erzeugers mit Bezug auf
den Vertrieb von Erzeugnissen bestimmter Werkstätten ge¬
währt werden. Gesuche um Getvährung sind an die Auf¬
sichtsstelle zu richten.

Sclbstverwender  im Sinne dieser Bekanntmach¬
ung ist nur derjenige Gewerbetreibende, der die im 8 3 be¬
zeichneten Gegenstände im eigenen Werkstättenbetriebe ver¬
wendet.

Erzeuger und Händler haben ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Aenderung des Vorratsbestandes an den im
8 3 bezeichneten Gegenständen nach Herkunft und Verbleib
ersichtlich ist.

; . 1: i § e. i
Meldepflicht.

Jedes im § 4 gekennzeichnete Rechtsgeschäft ist binnen
zwei Wochen von dem das Eigentum oder den Gewahrsam
Uebertragenden (z. B . Lieferer) oder dem zur Uebertragung
Verpflichteten (z. B . Verkäufer, Verkaufskommittenten . Ver¬
mieter ) der Aufsichtsstelle (8 2) aus einem handschriftlich
Unterzeichneten Meldeschein anzuzeigen. Ter Inhalt des
Meldescheins hat den bei der Auffichtsstelle erhältlichen
Vorlagen genau zu entsprechen.

, i ' S a
Preisbildung und Zurückhaltung.

Tie Auffichtsstelle (8 2) ist insbesondere befugt, Preis¬
ausschreitungen , Zurückhaltungen und unlautere Verschie¬
bungen in der Ausführung von Aufträgen mit Bezug auf
die dieser Bekanntmachung unterworfenen Gegenstände zu
ermitteln und gegebenenfalls den zur weiteren Verfolgung
zuständigen Behörden anzuzeigen.

Frankfurt (Main ), den 15. September 1916.
Stellv. Gkneralkommündo XVIII. A. *K.

Coblenz den 15. September 1816.
KomWaudsutur der Festung Cobleuz-Ehreubreitsteiu.
Ia 1 - Nr . 14089.

Diez,  den 12. September 1916.
Bekanntmachung.

Zur Zeit findet im Unterlahukreise eine Revision der
Quittungskarten statt. Diejenigen Arbeitgeber sie nocy mit
der Markenverwendung im Rückstand sein sollten, werden darauf
hingcwiesen damit sie das Versäumte alsbald nachholen. Tie
Nichtverwcndung von Beitragsmarken oder ihre Verwendung
in unzureichender Höhe ist mit Strafe bedroht.

Der Vorsitzende des Berfichernngsamts.
I.

Zimmermanv . . j * '
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BeLanntmachnng.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12.
1915 bestimme ich:

Der Absatz 3 (Pässe)  der Verordnung der Komman¬
dantur betr . Angehörige feindlicher Staaten vom 17. 1. 16
II Nr . 790 erhält folgende Fassung:

„Hinsichtlich der Paßpflicht gelten lediglich die Bestim¬
mungen der Verordnung betr . anderweitige Regelung
der Paßpflicht vom 21. Juni 1916 (R.-G.-Bl . 1916
Nr . 143 S . 599) und die Aussührungsvorschriften vom
24. 6. 1916 (R.-G.-B !. S . 601 flg.).

Der Kommandant der Festung
Coblenz - Ehrenbreitstein:

I . A. d. K.
gez. Hcckert,

Generalmajor.

Pr . I. 14. G. 4277 II.
Wiesbaden , den 8. September 1916.

vekau»t« ach«»s
Im Einvernehmen mit dem Herrn Staatskommissar

für die Regelung der Kriegswohlfahrtspflege in Preußen
weise ich daraus hin , daß Personen , die Wohlsahrtspost-
karten oder andere Gegenstände der Kriegswohlfahrtspflege
zu E r w e r L s z w e cke n im Umherziehen feilbieten wollen,
gemäß 8 55 ff. R .-G.-O. eines Wanoergewerbescheins be¬
dürfen und der Hausierstcuer nach dem Gesetz vom 3. Juli
1876 (G.-S . 'S . 247) unterliegen.

Der Regierung » , Präfide « t. ' ;- '1
& Meiner,

An die Herren Landräte und Polizeipräsidenten des
Bezirks.

I. 8420/8414. Diez,  den 9. September 1916.
f (« vie Herren Bürgermeister de» Kreise».

Ich bringe meine Rundverfügungen vom 14. 9. 12,
J .-Nr . I. 7871, und 19. 12. 12, J .-Nr . I. 12 206, betr . Be¬
richtigung der Generalstabskarten , in Erinnerung uno er¬
warte , daß mir gegebenenfalls die Nachtragsverzeichnisse
über die in der Zeit vom 1. Oktober 1915 bis 30. Sep¬
tember 1916 Vvrgekommenen topographischen Veränderun¬
gen pünktlich bis zum 1. kommenden Mts . vorgelegt werden.

Der ÄSnigl . Lanvrat:
I . « .

Zimmermann.

I. 8324. Di e z , den 7. September 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Der Herr Sttaatskonrmissar für die Regelung der Kriegs-
Wohlfahrtspflege in Preußen hat am 11. September 1915
(Tagebuch-Nr . 98. I. 26./15.) der Farbenphotographischen
Gesellschaft in Stuttgart die Äusaaben uitb den Vertrieb der
Kriegswohlfahrtspostkartcn zugunsten des „Jnvalidendank"
genehmigt.

Diese Genehmigung ist unter dem 10. April 1916 (Nr.
566. I. 26./16.) bis zum 90. Juni ds . Js . verlängert und
eine weitere Verlängerung unter dem 19. Juni ds. Js . (Nr.
721. I. 26../16.) bis zum 31. Dezember 1916 erteilt worden

Mit dem Vertrieb der Karten im dortigen Bezirk ist
Herr Emil Kunz aus Wiesbaden betraut worden.

Ich gebe Ihnen hiervon mit dem Bemerken Kenntnis,
daß der Postkarte »vertrieb im hiesigen Kreise nicht zu be¬
anstanden ist.

Der König !. Landrat.
J . B.

Zimmermanu.

TS>V fc , ttew Y\ . rScV '-':A\\V« 'c Va
WrtanntTO«Sjuua-

An Wt Herren Bürgermeister ves Kreises.
Zur Vereinfachung des Verfahrens bei der Anmeldung

von Veränderungen in den land - und forstwirtschaftlichen
Betrieben ist durch 8 33 der Satzungen der Hessen-Nasiau-
ischen landwirtschaftlichen Berussgenossenschaft bestimmt
worden, daß alle im Laufe des Jahres vorgekommenen der¬
artigen Veränderungen (Wechsel in der Person des Unter¬
nehmers , Betriebseinstellungen , Betriebseröffnungen , Ver¬
mehrung oder Verminderung des bewirtschafteten Grundbe¬
sitzes) in der ersten Oktoberwoche jeden Jahres mündlich zu
Protokoll des Bürgermeisters erklärt werden können. Eine
solche mündliche Erklärung ersetzt die vorgeschriebeneschrift¬
liche Anzeige gemäß 88 31, 32 und 33 der Genossenschafts-
Satzungen und erspart dadurch den Landwirten viel Mühe
und Schreiberei . Es empfiehlt sich deshalb , von der ge¬
botenen Gelegeicheit Gebrauch zu machen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin , daß diejenigen Be¬
triebsunternehmer , welche weder eine mündliche Erklärung
bei dem Bürgermeister abgeben, noch die Anzeige gemäß den
88 31, 32 und 33 der Satzungen erstatten , der Genossenschaft
bis zu dem der Erstattung der Anzeige folgenden Monat
für die nach den bisherigen Einträgen in den Unternehmer-
Verzeichnissenzu erhebenden Beiträge verpflichtet bleiben,
unbeschädet des Rechtes der Genossenschaft, sich auch an
andere dieserhalü haftbare Personen halten zu können.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, Vorstehendes auf
ortsüblich ? Weise bekannt zu machen und dahin zu wirken,
daß alle im Laufe des Jahres vorgekommemn Betriebsver¬
änderungen Ihnen bis spätestens zum 15 . Oktober
d. Js . angezeigt werden. Die Anzeige wollen Sie dann in
das in den nächsten Tagen Ihnen zugehende Formular ein¬
tragen und zwar:

1. bei Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers!
in Abschnitt A,

2. bei Betriebseinstellungen (gänzliches Ausscheiden eines
Betriebes ) in Absatz B,

3. bei Betriebseröffnungen (neue Betriebe ) in Abschnitt C,
4. bei Betriebsveränderungen in Abschnitt /dl bezw. D 2.

Die nachstehenden Punkte wollen Sic besonders be¬
achten:

a) Bei Aufnahme der Betriebsverändernnaen in den Ab¬
schnitten Dl  und D 2 des Formulars sind nur die
wirklichen Zu- und Abgänge bei den einzelnen Be¬
trieben zu berücksichtigen. Es darf also nicht unter
Dl  und 2 die gesamte von dem Nnrernehmer bewirt¬
schaftete Fläche angegeben werden.

b) Ter Flächeninhalt der eingestellten Betriebe und Ab-
gänge muß derselbe sein wie derjenige der neueröffneten
Betriebe und Zugänge. Da , wo eine Differenz zwischen
den Gesamtergebnissen sich ergibt , ist eine Erläuterung
erforderlich.

c) Jeder in Betracht kommende Betriebsunternchmer hat
in der Spalte mit der Bezeichnung „Namensbeischrist
des Unternehmers " seinen Namen selbst einzuschreiben.

d) Bei allen Einträgen ist die Nummer des landwirt¬
schaftlichen Unternehmer -Verzeichnisses anzugeben. Der
Angabe der Grundsteuerbeträge bedarf es dagegen nicht
mehr.

e) Da die Beiträge für das Kalenderjahr 1915 bereits
entrichtet sind, ist als Zeitpunkt , von wann ab die
Veränderungen gelten sollen, kein früheres Datum als
der 1. Januar 1916  anzugeben . Zur Vermeidung
von Weiterungen empfiehlt es sich, dieses Datum allge¬
mein einzutragen.

s) Es ist darauf zu achten, daß die gelegentlich der Bei¬
tragserhebung im verflossenen Frühjahr angemeldeten
Veränderungen in die Liste ausgenommen werden, auch
wenn in der ersten Oktoberwoche eine nochmalige An¬
zeige nicht erfolgt.



Dre auggefüirten gorwulctve fiiib bis fpäteftens sunt
20 . DFtober  i >. Js . Hierher ernzurerchen.

Der BorsiHende des Sektions-Borstan- es.
Duderstad t.

MichtamtlLcher Teil.

Geflügelfrrtter
Bei der vorjährigen allgemeinen Juttertnappheit haben

auch 4>ie Geflügelhalter einen recht schweren Stand bei der
Futterversorgung gehabt. Die diesjährige reichlichere Ernte
hat es dem Kriegsernährungsamt ermöglicht, für die Geftügel-
halter größere Mengen Futtermittel zur Verfügung zu stellen.
Ter Herr Minister des Innern gibt darüber unter dem 24.
August 1914 bekannt, daß das Landessuttermittelamt demnächst
in Gemeinschaft mit der Landeseiersteue größere Mengen
Futtermittel, zur Abgabe an die Geflügechalter bereitstellcn
wird, mm die Eicrabgabe und Eierproduktion zu fördern.

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß es nunmchr  mög¬
lich sein wird, ans dem Vollen zu wirtschasten. Tie Geflügel¬
halter werden im Gegenteil nach wie vor gut tun , alle nur
irgendwie nutzbaren Futtermittel heranzuziehen. So können
z. B. alle Unkräuter und deren Samen in gekochtem.bezw. kurz
gehackten Zustande vorteilhaft an Geflügel verfüttert werden,
da sie verhältnismäßig gute Eiweißträger sind. Gedacht ist
hauptsächlich an Brennessellöpfe, Disteln, Ackerwinoe Hederich
usw. Hingcwiesen sei vor allen Dingen auch nochmals arss
das zu Jeldebringen der Hühner . Auf den »».geernteten Feldern
liegt viel Streukorn, das nur durch Geflügel nutzbar gemacht
werden kann. Auch der Pflug bringt Unmengen vorzüglicher,
auf das Eierlegen besonders günstig wirkenoes Futters in Form
von Larven, Käfern und Würmern zutage. Da für das Eier¬
legen .tzin bestimmter Eiweißgehalt des Hühnvftrtters unerläßlich
ist, sei auch auf das Eiweißsparfutter der Bezuosvereinigung
deutscher Landwirte hingewiesen,c Es kostet 40 Mark für den
Zentner, und stellt nach Gutachten landwirtschaftlicherVer¬

suchsanstalten ein gutes preiswürdiges Eiweißfutter dar
welches Besonders neben etwaiger reiner Kartoffelfütterung
gereicht werden kann.

Kriegs- und Volkswirtschaftliches.

r f>. Z -s . itrlro bte ntettfVfTeifilj tarte ein*
IjcfitTirt. <9tcid )’#etttg  kann bmtit tiott fteit SBer&raudjern ein
SSedjfeX der Lieferanten (Fleischer) vorgenommcn werden. Die
Kundenlisten sollen der besseren Kontrolle wegen aufrecht¬
erhalten bleiben. Die fleischlosen Tage Reiben ebenfalls be¬
stehen. Zu diesem zählt u. a. auch der zweite Weihnachtsfeiert-rg,
Dienstag, 'der 26. Dezemberd. Js . Das Bayerische Ministerium
hat nach dem „Tag" auf eine Eingaoe wegen Freigabe des
8. Dezember (katholischer Feiertag, Mariä Empfängnis) und
26. Dezember folgende ablehnende Antwort erteilt : „Ange¬
sichts der geringen auf den Kops der Bevölkerung treffende»
Fleischmengc und der bevorstehenden weiteren Einschränkung
des Fleischverbrauchs besteht zurzeit kein Anlaß dem Gesuch
stattzugeben."
Vorsicht bei Haltbarmachung von Nahrungs¬

mitteln.
Von allen Seiten prasseln förmlich die Ratschläge über

die Anwendung alter und neuer Arten der Haltbarmachung
von Obst, Gemüse, Fleisch usw. auf die armen Hausfrauen
herab. So gut gemeint alle diese Ratschläge sicherlich sind,
so gefährlich können sie wirken, wenn tatsächlich jedermann
glaubt, daß er nach der ersten besten Anweisung, die meisten»
keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann, nun jede
beliebige Menge Obst oder Gemüse usw, erhalten könne. Die
Die meisten der neuen Haltbarmachungsarten, besonders dieje¬
nigen ohne Zucker, find noch viel zu wenig erprobt, um
allgemein angewendet werden zu können. Auch das sogenannte
Einwecken hat heute seine großen Gefahren. Die gelie¬
ferten Gummi- oder Gummiersatzringe, können vielfach nicht
als vollwertig angesehen werden und nur zu oft kommt
es vor, daß das mit großen Kosten Erworbene, infolge des
mangelhaften Materials , trotz der sorgfältigen Einhaltung aller
Vorschriften, verdirbt. Darum muß im eigensten Interesse
jedermann davor gewarnt werden, sich mit der Erhaltung
irgend welcher Nahrungsmittel zu oesassen, dem nicht schon
längere Erfahrung auf diesem Gebiete eine Sicherheit dafür
Bietet, daß auch unter den jetzigen, besonders schwierigen
Verhältnissen, imstande ist, die Haltbarmachung erfolgreich
durchzuführen. Wer sich leichtsinnigenveiseohne genügende
Erfahrung mit der Haltbarmachung von Nahrungsmitteln be¬
faßt, die dadurch möglicherweise dem Verderben ausgesetzt
werden, versündigt sich an seinen Mitbürgern und an seinem
Vaterlands.

Kriegs - Chronik.
Die To mm ics in alten Uniformen.

Sam Welt die Früchte des Weißdorns!
Nach einem neuerdings ermittelten Verfahren sind auch

die Früchte des Weißdorns zur Herstellung eines Kaffee-
Ersatzmittels gut zu verwerten. Zur Erftarung von Gerste
und Roggen, die gegenwärtig noch in großen Umfang für
die Erzeugung von Kaffee-Ersatzmitteln Verwendung finden,
4$ eS notwendig, alle anderen Ersatzmittel ,oic uns zur
Verfügung stehen, heranzuziehen. Dazu gehören die Früchte
des Weißdorns, der überall iw Deutschland, besonders in
Laubwäldern wild wächst. Die Früchte sind im reisen Zustand
hon roter Farbe und enthalten einen großen harten Körn.
Nur wirklich reife Früchte dürfen gesammelt werden, sie müs¬
sen von Blättern und Stengeln befreit uno einige Tage in einem
luftigen Raum getrocknet werden. Die überall eingerichteten
Sammelst eilen zahlen eine Entschädigung don 20 Psg. für
das Kilo getrockneter Früchte. Wer unserer Lebensmittelver¬
sorgung mehr Brotgetreide und unserer Viehzucht mehr Gerste
zuführen will, beteilige sich an dem Eensammeln der Früchte,
deren Verwertung einer in Berlin errichteten Kriegsgcsell-
schast übertragen ist. Für Kinder bietet sich mit dem Ein¬
sammeln der Früchte eine nützliche und zugleich lohnende
Beschäfttgung. Wenn überall im Reiche eifrig gesammelt wird,
ist mit einew Ertrag von miirdestens 200 000 Zentner zu
rechnen.

Das englische Kriegsamt hat eine Abteilung eingerichtet,
die die Auffrischung beschädigter oder entfärbter Uniformstückc
zu Bewirken hat. Man hofft, dadurch die hohen Kosten der
Heeres Bekleidung herabzumindcrn. Das haben sich die Herren
an der Themse sicher nicht träumen lassen, daß sie noch
einmal an alten Unisormstückcn svaren würden! Wie haben
sie gespottet, als diese Sparsamkeit bei Ausbruch des Krieges
im deutschen Heere bewußt geübt wurde! Damals' hielt man
an her Themse den Kstieg ja auch noch für Sport . „Habt
Ihr guten Sport in Flandern gehabt?" fragte man Ur¬
lauber „die aus dem Felde kamen. Aber die Anschauungen
haben sheh geändert, die Not der Zeit nahm auch den Briten-
Dünkel in ihre harte Lehre .
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